
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- und Communal-Behörde».
Zugleich Organ Kr dir Drkainilmachnngrn des Arli -niusschnlses drs Odrrtanmskrrises.

jlx.  i ()7. Bad Homburgu. d. H., Donnerstag, den 11. Oktober 1917.

Verordnung bctr. die Bereitung von Backwaren ,
und den Mehlverkauf.

Auf Grund der 88 57 und 60 der Re ichsget re ideovd-
nung für die Ernte 1917 vom 21 . Juni 1917 (Reichsgesetz¬
blatt S . 507) wird für den Umfang des Obertaunuskreises
folgendes angeordnet:

1, Brot und Brötchen.
Zur Bereitung des Brotes find dem Roggenmehl min¬

destens 25 Prozent Weizenmehl beizumischen . Außerdem
müssen >dem Mehl Frischlartoffeln bis zu 30 Prozent der
Mehlmenge zugesetzt werden.

Auf 1250 Gr . Brot , gewogen 24 Stunden nach Beendi¬
gung des Backens , dürfen nicht mehr als 840 Er . Roggen-
und Weizenmehl verwendet werden . Das Brot darf nur
in 2 Größen hergestellt und verkauft werden , und zwar
müssen 24 Stunden nach Beendigung des Backens der große
Laib mindestens 1250 Gr ., der kleine Laib mindestens 625
Gramm wiegen.

Brötchen dürfen nur ini Gewichte von 50 Gr . herge¬
stellt und verkauft werden . Einem kleinen Laib Brot ent¬
sprechen 12 Brötchen.

Das Brot darf erst 24 Stunden nach Beendigung des
Backens aus den Bäckereien abgegeben werden.

Es mutz mit dem Stempel des Tages , an dem es herge¬
stellt ist, versehen fein.

Zur Brotbereitung darf nur fester Teig verwendet
werden.

2. Weihbrot.
Weihbrot für Kranke aus reinem 75prozentigem Wei¬

zenmehl darf von Bäckern nnr in besonderem Aufträge des
Kommunalverbands hergestellt und nnr auf eine Be¬
scheinigung der ärztlichen Prüfungsstelle in Bad Homburg
gegen Brotkarte verkauft werden . Es darf nur in einer
Grütze hergestellt werden und mutz 24 Stunden nach Be¬
endigung des Backens mindestens 625 Gr . wiegen.

3.
Die Herstellung und der Verkauf von Zwieback und

Kuchen ist verboten . Zur Bereitung von Torten darf
Roggen - und Weizenmehl nicht verwendet werden.

4. Mehlverkauf.
Mehl darf von Bäckern und Händlern im Kleinverkauf

nur in 840 Gr . nicht übersteigenden Mengen abgegeben
werden.

- v 5.
Die Kleinverkaufsstellen von Brot und Riehl müssen

an Werktagen mindestens geöffnet sein von 7—11 vorm,
und von 5— 8 Uhr nachmittags.

6. Strafbestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden nach 8 79 der Reichsge¬

treideordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 50 000 Mark oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Reben der Strafe kann auf Einziehung der Früchte

und Erzeugnisse erkannt werden , auf die sich die strafbare
Handlung bezieht.

Ist die Zuwiderhandlung gewerbs - oder gewohnheits-
genrätz begangen , so kann die Strafe auf Gefängnis bis zu
5Fahren und Geldstrafe bis zu 100 000 Mark erhöht
werden.

Außerdem können nach 8 09 die zuständigen Behörden
Geschäfte schließen , deren Inhaber oder Betriebsleiter sich __
in der Befolgung der Pflichten unzuoerlässig erweist , die "
ihm durch diese Verordnung auferlogt sind.

7.
Diese Verordnung tritt am 22 . Oktober 1917 in Kraft.

Mit dem gleichen Tage wird die Verordnung des Kreis¬
ausschusses betr . die Bereitung von Backwaren nnd den
Mehlverkauf vom 9 . August 1917 (Kreisblatt Nr . 85 ) und
die darin aufgehobenen Verordnungen aufgehoben.

Die Geschäftsinhaber bezw . Betriebsleiter der ^Ver¬
kaufsstellen von Brot , Brötchen , Gebäck und Mehl sind
verpflichtet , einen Abdruck dieser Verordnung in ihren
Verkaufsstellen zum Aushang zu bringen.

Bad -Homburg v. d. H., 5. Oktober 1917.
Der Kreisausschuh des Obertaunustreises.

I . B . : A . Ga rn i e r.

- iT .tL’Trra
Verordnung

über die Festsetzung von Höchstpreisen für Brot nnd Mehl.

Aus Grund des 8 58 zu u der Reichsgetreideordnung
für die Ernte 1917 vom 21 Juni 1917 (Reichsgefetzblatt
Seite 507) wird für den Bezirk des Obertaunustreises
unter Hinweis auf die Verordnung dos Kreisausschusses
vom 9. August 1917, betreffend die Bereitung von Back¬
waren und den Mehlverkauf , folgendes bestimmt:

1.
Bei Abgabe an den Verbraucher beträgt der Höchst¬

preis für Brot
1250 Er . (grohr Laib ) 54 Mg ., 625 Gr . (kleiner
Laib ) 27 Pfg ., für Brötchen das Stück zu 50 Gr.
3 Mg -, Kleinverkauf von 94Proz . Roggenmehl 840
Gramm 44 Pfg ., 420 Gr . 22 Pfg .. 94proz . Weizen¬
mehl 840 Gr . 48 Pfg ., 420 Gr . 24 Pfg ., Weihbrot
für Kranke 625 Gr . 35 Pfg.

2.
Die lleberschreitung der Höchstpreise ist verboten.

3.
Zuw iderhandi ungen werden nach 8 79 der Reuhsg «-

treideordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahve und
mit Geldstrafe bis zu fünf zigtausend Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Reben der Strafe kann aus Einziehung der Erzeug¬

nisse erkannt werden , auf die sich die strafbare Handlung
bezieht ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht , soweit sie nicht gemäß § 76 der Reichsgetreideord¬
nung für verfallen erklärt worden sind.

Ist die strafbare Handlung gewerbs - oder gewohn heits ¬
mäßig begangen , so kann die -Strafe auf Gefängnis brs zu
5 Jahren und Geldstrafe bis zu .hunderttausend Mark er¬
höht werden . Reben Gefängnis kann auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

4.
Di^s« Verordnung tritt am 22 . Oktober 1917 in Kraft.

Gleichzeitig wird die Verordnung des Kreisausschusses
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pp Uterorirmniß aufgefyotfvn.
iurg v.  d . H., 5. Oktober (917.
Namens des Kreisausschusses.

Der Borfitzenve. I.  V .. A. Garnier.

§ s  8

Biehhandclsverband für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.

Bekautttmachuttg.
Auf Grund des 8 4 der Satzung -des Biehhandelsver-

baudes für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird be¬
stimmt:

8 1.
Unsere Bekanntmachung vom 14. Juli 191b über den

Ankauf von Schafen zu Schlachtzwecken wird dahin abge¬
ändert . das; mit Wirkung vom 15. Oktober 1917 ab die
nachfolgend festgesetzten Höchstpreise für den Zentner Le¬
bendgewicht ab Stall nicht überschritten werden dürfen:

1. Bollfleischige Lämmer und Lammböcke ohne
breite Zähne iM Mk.

2. Liollfleischige Hammel und ungelammte
Schafe mi« nicht mehr als 4 breiten Zähnen
und Schafe mit nicht mehr als 2 breiten
Zähnen

, 3. Gutgenährtes älteres Schafvieh
4. Geringgenährtes Schafvieh jeden Alters,

auch Zuchtböcke
5. Minderwertiges , abgemagertes Schafvieh

jeden Alters höchstens
Die ermäßigten Preise werden auf den Kreissammel¬

stellen erstmalig am 22. Oktober 1917 gezahlt.
Die Feststellung des Lebendgewichts erfolgt unter Ab¬

zug von 5 Prozent.

90 Mk.
SO Mt.

70 Mk.

50 Mk.

8- 2.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 15. Oktober 1917

in Kraft.

Frankfurt  a . M ., den 5. Oktober 1917.

Der Borstand.

Wird veröffentlicht.
Bad Homburg v. d. H.. 10. Oktober 1917.

. Der Königliche Landrat.
I . V.: von B r ll n i >r g.

Bad Homburg v. d. H.. 8. Oktober 1917.
Bekanntmachung.

Die Herren Bürgermeister der Landgemeinden des
Kreises mache ich darauf aufmerksam, daß am 11. Oktober
ds . Zs . wieder eine regelmäßige Revision der Gemeinde¬
kasse vorzunehmen ist. Die Revistonsprotokolle sind mir
spätestens am 16. Oktober d. Zs . zur Einsichtnahme k»or-
zulegen.

Der Borsttzende des Kreisausschusses.
I . B .: von B r ü n i n g.

Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung vom
4. Sepk . d. Zs ., Kreisblatt Rr 98. betreffend Verände-
derungen in den Verzeichnissen der land-
u n d f o r st w i r t f cha f t l i che n B e t v i e b s u n ler¬
ne hm  er , ersuche ich die Magistrate der Städte und die
Herren Bürgermeister ider' Landgemeinden um gefl. um¬
gehende  Einreichung der Anzeigen über etwa vorge¬
kommene Betriebsveränderungen bezw. um Fehlanzeige .̂

Bad Homburg v. d. H., den 6. Okt. 1917.
Der Borfitzende des Sektiousvorstandes.

' Z. V . : A . Garnier . ,

- - -
über bie %beti Unternehmern tanbwirtfrttnfttUber  Betriebe für  die ® r-
näbrima der Selbstversorger und für die Saat zu belassenden Früchte.

Vom 27. September 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 7 der Reichsgetreideord-

für die Ernte 1917 vom 21 . Juni 1917 iReichs-Gesetzbl. S . 507>
folgendes verordnet.

8 1
lluternehiner landivirischaftlicher Betriebe dürfen ans ihren selbst¬

gebauten Früchten verwenden : . '
l . zur Ernährung der Selbstversorger auf de» Kopf

a, an Gerste, Hafer und Hülsenfrüchten (Erbsen einschließlich
Pelukschen, Bohnen einschließlich Ackerbohnrn, Linsen und
Saatwicke» fVieia sativaf ) für die Zeit vom 1. Oktober
bis zun, 15. November 1917 einschließlich insgesamt sechs
Kilogramm, jedoch mit der Maßgabe, daß höchstens eineinhalb
Kilogramm Hülsenfrüchte verwendet werden dürfen. Ge
menge, in den, sich Hülsenfrüchte befinden, gilt alS Hülsen-
frtidjte;

b , an Bachweizen für das ganze Wirtschaftsjahr insgesamt
fünsundzwanzig Kilogramm, an Hirse insgesamt zehn Kilo¬
gramm ;

3, an Saatwicken (Vicia sativa ) jut Bestellung der zum Betriebe
gehörenden Grundstücke bis zu einhundert Kilogramm auf das Hektar.

8 1 Abs. 2 der Verordnung vom 20. Juli 1917 (ReichS-Ge-
fetzbl. S . 636) findet entsprechende Anwendung.

8 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin , den 37. September 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

D r . H e l s f e r i ch.

Polizeiverordnung,
betreffend das Tabakrauchen jugendlicher Personen.

Zwecks Verhütung gesundheitlicher Schädigungen bei jugendlichen
Personen ivird auf Grund des 8 137 Abs. I des Gesetzes über die
allgemeine LandeSverwaltung vom 30 . Juli 1883 (G.-S . S . >95
in Verbindung mit den 88 6 k, 13 und 13 der Verordnung über
die Polizeiverwaltung in den neu erworbene» Landesteiien vom 30.
September 1867 (G .-S . S . 1529» für den llrfang der Provinz
Hessen-Nassau mit Zustimmung des Propzuzialrats verordnet, waS
folgt:

8 I . Personen unter 16 Jahren ist es verboten :
1. Tabak, Tabakspfeifen, Zigarren , Zigaretten und Zigaretten-

papier zu kaufen oder sich sonst entgeltlich zu verschaffen;
2. auf öffentlichen Wege, Plätze» und Anlagen sowie in öffent¬

lichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen Räumen zu rauchen.
tz 2. Es ist verboten, an Personen unter 16 Jahren die im

8 1 unter Ziffer l bezeichneten Gegenstände zu verkaufen oder im
Gewerbsbetriebe abzugebe».

§ 3. Jeder , unter dessen Gewalt eine noch nicht 16 Jahre alte
Person steht, die seiner Aussicht untergeben ist und zu seiner Haus-
genvsienschaft gehört ist verpflichtet, sie von einer Uebertretung deS
8 I abzuhalten

8 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung wer¬
den mit Geldstrafe bis zu 60 Bl . im llnvermögenssalls mit ent¬
sprechender Haft bestraft. "

§ 5. Diese Verordnung tritt am 15. Oktober 1917 in Kraft.
Mit diesem Zeitpunkte werden alle anderen den gleichen Gegenstand
betreffenden polizeilichen Vorschriften aufgehoben.

Cassel, 24. 9. 17. Der Oberpräsidem

Bad Homburg v. d. H., den 8. Oktober 1917.
Azetylen-Apparate.

Auf den in der nächsten Nummer des Regierungs -AmlSblattS
veröffentlichten Erlaß des Herrn Handelsministers vom 17. Septem¬
ber 1917 — 111" 5926 —, betreffend Stempelung von Azetlflenap-
paraten mache ich hierdurch aufmerksam.

Der Königliche Landrol.
X I . B . : v. B rünlng.

fernermsein„Muj «usharreuhaushällei
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wecke an-gef-oi
das Kreisamt
100 Pfund auf

Glieder eines

agifches Ende
stehende Ein

claub bei feiner
zten Mi -egerw
ie geschlossen«
nach einige»
auf unr-er re>
Beerdigung

i Soldaten,

ron-ung stehen Berichte über Älaßnahiiwu zur Besse-
ng des Städtebaues und Beratung der Wohaungsiur-
>rge unter Berücksichtigung der Bedürfnisse kinderreicher
Milieu . Kerner soll über Roimatzn-ahmeu zur Behebung

auftretenden Aiangets au ltnierrunftsgelegenyeireu
raten werden.
— Wolfe in Ostpreußen. Kur Süden Ostpreußens find
letzter Zeit inehrfach Wölfe feftgvjtellt worden. Kn

'koß-Zzynrochen ini Kreise Lyck erlegte Domänenoer-
lter Grinda eine starke Wölfin , die Schafe aus einer
rde geraubt hatte.
— Aufdeckung großer Warenjchiebuugen. Einern weit-

liferin stattete verzweigten Kettenhandel rnit den oerschiedenartigsteu
iefigen Militär-» tl ^ Kriegswucherainr auf die Spur gekommen,
tündigeu Besuch ^ ^,at untet  gern Bewachte des Kriegswuchers den Kauf-
nzelnen Abteils „ «Otto Hei necke in Wilmersdorf -Berlin verhaftet
Angestellten und ^ ^ Verlaufe der weiteren Erhebungen noch zwanzig
Verhältm -ssen. - Personen fest gestellt, die an den unlauteren Geschäften

den Landwirt -o« «in-eckes beteiligt waren . Auch große Warenmengen
ieasauleihe zu gslErnten beschlagnahmt werden, so 270 Zentner Weizen-
'ayluna der & 12®% 8 Zentner Schokolade, 24 lebende Rinder und neun
irtschaftlichen El- »hmeine, 150 Zentner Honig, 40 000 Zigarren. 21000

"^ Alogramm Kupfer , Zinn unv Blessing.
— Studentinnen als Munitionsarbeiterinnen . Die

fühlen . Unter einer Schar von dreißig Studentinnen hat¬
ten nach zweimonatiger Arbeit die meisten fogar an
Körpergewicht zugenominen. Gründe genug , die zur
Racheiserung anspornen müssen!

— Die Grünberger Weinlese, die am 27. September
ihren- Anfang nahm , ist nunmehr -beendet ; sie hat ein im
allgemeinen befriedigendes Ergebnis geliefert . Der Wein
soll von hervorragender Güte fein . Kn Kennerkreisen
weiß man längst, daß der „Grünberger " besser ist als fein
Ruf.

Unser Heer braucht Munition und Waffe»!

Unsere Riistungsarbeiter brauchen Fett!

Landwirte, helft beiden durch Abgabe von Butter!

Kurhans -Kouzerte

:ung durch die ist
!i im gleichen
e ist dann die i« ersten Erfahrungen mit Studentinnen als Munitions¬
iegsanleihe möfl Arbeiterinnen find nach denr Gutachten des Kriegsamtes
dwirte die dring« jehr erfreulich und ermunternd . Die Studentinnen ihr -er-
des KrcisausO ^s gestehen, daß sie schon nach wenigen Tagen des Ein-

gewöhnens sich recht wohl in den: neuen Wirkungskreise

Unsere Kinder und Kranke in der Stadt brauchen Milch!
Wichtiger als das Bieh sind die Menschen!
Landwirte, verfüttert daher nicht Vollmilch,

sondern gebt sie ab.

Freitag , den 12. Oktober nachmittags 4—6 Uhr . Lei¬
tung : Herr Konzertmeister Rleyer.

1. Soldatendlut , Marsch — Blon ; 2. Ouvertüre zur
Oper Der Waffenschmied — Lortzing ; 3. Prinz Heinrich.
Gaootle — Gropp ; 4. Fantasie a . d. Oper Rigoletto —
Berdi ; 5. Die Schönbrunner , Walzer — Lanner ; 6. Lie-
bes-Evklärung a . d. Quartett Die -schöne Müllerin —
Raff ; 7. 3 Menuette — Beethoven ; 8. Potpourri a . v.
Optte . Gasparone — Millöcker.

Abends 8—9% Uhr:
1. Die Kaiser reife, Marsch — Koanovici ; 2. Ouvertüre

z. Optte . Zehn Mädchen und kein Mann — Suppe ; 3.
Plauderei — Gillet ; 4. Fantasie über Schubertsche Lieder
— Schreiner ; 5. Prinzessin , Walzer a. d. Optte . Hoheit
tanzt Walzer — Ascher; 6. MaNdolinenständchen — Kung-
mann ; 7. Potpourri a. d. Optte . Orpheus in der Unter¬
welt — Offendach.

Programm für die Woche vom 7. bis 13. Okt. 1817.
Donnerstag:  Konzert der Kurkapelle von 4— 5Y  Uhr.

Abends lYi  Uhr im Kurhaustheater : „Könige",
Schauspiel in 3 Aufzügen von Hans Müller.

Freitag:  Konzerte der Kurkapelle von 4—6 und von
8—9% Uhr.

Samstag:  Konzerte der Kurkapelle von 4—6 und von
8—9% Uhr. Abend Konzert : Operettenabend.

Abends 8—9 Uhr.

Unter einer g«
lin -er Händler
fen wollten, enck
:, Eier und zahlt

Ware , -für dir
:n, verfiel der

fine durch ziga^
sbrunft äfchevtt

Scheunen mit«
Vorräten ein. ,
ne der Lebens-»
; vom 15. Ottt^
uß eingeführt-
1 auf 10 klhl

Auf die gelben dtotbezugsscheine Nr. 818—938- werden am Frei-
den 12. 10. er. bei Ehr. Glücklich, Orangeriegasse je l Ztr. Braun

kohlen-Briketts abgegeben.
Ortskohlenstelle

brichte»
nd -städtischen

k Is . im
am 16. d.
en. Auf

Die Möglichkeit,
Kriegsanleihe zu zeichnen,

ohne dafür de» Auschafsnugspreis sofort erlegen zu müsse», gewährt
in vorteilhafter Weise die

Kriegsanleihe -Bersichernng
der

(Gothaer Lebensversicheirmgsbinlk
auf Gegenseitigkeit

Vertreter: Arthuc Berthold , Luisenstraße 48.

Abgabe von Kartoffeln ♦ *~ v

Am 12. und 13. ds. Mts . vormittags von 8—12 Uhr und nach¬
mittags von 2—6 Uhr werden in der Koch'schen Hofraithe, Obergasse,
Kartoffeln gegen Kartoffelkarte oderBezugsschein ansgegeben zum Preise
von 7'/z Pfg. f. d. Pfd. Die Zahlung erfolgt in den städtischen Ver¬
kaufsstellen.

Bad Homburg0. d. H., den 11. Oktober 1917.

Der Magistrat.
Lebensmittelversorgung.

Wolfshund
entlaufen, vor Ankauf desselben wird
gewarnt, abzugeben gegen gute Be¬
lohnung Obernrsel a. T ., Garten¬

straße4, Telefon 34.

fleißiger Arbeiter
per sofort gesucht.

Fritz Scheller Söhne.

- Druck und «erlag der Hrfdubd-. uckerei 4 . F Dchtck Jotzn. Fnh i$. Freud«"i»«nv.Aerantwvriijclikr Lchrtstleiiec August Hau ». Bad Homburg » d H
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